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  Sitzungsdatum: 13.07.17 

 

 

Drucksachen-Nr.: VI/713 

  

Beschluss-Nr.: 466/26/17 Beschlussdatum: 13.07.17 
  

Gegenstand: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ 

hier: Einleitungsbeschluss 

  

Einreicher: Oberbürgermeister 

  

Beschlussfassung durch:  Oberbürgermeister  Hauptausschuss 
     

  Betriebsausschuss x Stadtvertretung 
     

 

 

Beratung im: 

 
      

x 15.06.17 Hauptausschuss x 19.06.17 
Stadtentwicklungs- und  

Umweltausschuss 
      

x 29.06.17 Hauptausschuss   
Ausschuss für Generationen,  

Bildung und Sport 
      

  Finanzausschuss   Kulturausschuss 

      

  Rechnungsprüfungsausschuss    

      

  Betriebsausschuss    

 

Neubrandenburg, 17.05.17 

 

 

 

Silvio Witt 

Oberbürgermeister
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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

- des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

- des § 2 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 3 und § 3 Abs. 1 S. 1 des Baugesetzbuches (BauGB)  

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

1. Für die Fläche, begrenzt durch 

 

im Norden: TF Flurstück 21/64; TF Flurstück 21/239; TF Flurstück 21/136; das Flurstück 21/220 

der Flur 3, 

im Osten: die östliche Straßenbegrenzungslinie der Otto-von-Guericke-Straße  

im Süden: die nördliche Grenze des Flurstück 73/1 der Flur 1 (TF B104 Stavenhagener Straße) 

im Südwesten: TF Flurstück 74/2 der Flur 1 

im Nordwesten: TF 74/1 der Flur 1; TF Flurstück 21/213; TF Flurstück 21/214; TF Flurstück 21/218; 

 

wird der Einleitung eines Satzungsverfahrens über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ auf Antrag des Vorhabenträgers (Anlage 1) zugestimmt. 

 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wird in Form einer 14-tägigen öffentlichen Auslegung mit 

vorheriger Ankündigung im Stadtanzeiger durchgeführt. 

 

3. Planungsziel ist die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines 

Nahversorgers in Weitin auf Antrag des Vorhabenträgers. 

 

4. Der entsprechende Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm“ 

wird durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ ersetzt. 

 

5. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan umfasst die Flächen des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

des Vorhabenträgers. In der Bearbeitung können Zusatzflächen gemäß § 12 Abs. 4 BauGB 

aufgenommen werden, wenn diese für die Umsetzung der Planung notwendig werden. 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

 

- keine 

Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Bauleitplanverfahren entstehen, sind aufgrund  

der Besonderheit des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes durch den Vorhabenträger zu tragen. 

 

 

Veranlassung: 

 

Die Sicherung einer verbrauchernahen Versorgung der Bereiche Weitin und Malerviertel ist seit Jahren 

Schwerpunktthema. Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 Gewerbegebiet Weitin/ 

Neubrapharm“ wurde bereits 2011 Planungsrecht für die Ansiedlung eines SB-Marktes geschaffen.  

In den vergangenen Jahren ist es nicht gelungen, Interessenten für den Standort am „Truck Stop“ zu 

finden.  

Nunmehr liegt der konkrete Antrag auf Einleitung eines Planverfahrens durch einen Vorhabenträger vom 

05.04.17 vor. Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ werden die 

planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Nahversorgers in Weitin auf der Grundlage 

des vorliegenden Antrages geschaffen.  

Die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 (hier: Festsetzung Sondergebiet) soll im Zuge 

der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Gewerbegebiet Weitin/Neubrapharm“ aufgehoben und in 

eine gewerbliche Baufläche geändert werden. 
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 Übersichtsplan 1 

 

 
 

 

 

 

 
 

STADT NEUBRANDENBURG 
vorhabenbezogener Bebauungsplan  

Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ 
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Anlage 1: Antrag des Vorhabenträgers, der NEWTOWN Projektentwicklungsgesellschaft mbH Berlin, 

vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter Herrn Anker auf Einleitung des 

Satzungsverfahrens vom 05.04.17 
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Anlage 2: Abgrenzung Geltungsbereich 
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Anlage 3: Lageplan 

 

 
 


